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Norm

BDG 1979 §170 Abs2 idF 1997/I/109;

VBG 1948 §49l Abs1 idF 2001/I/087;

Rechtssatz

Der angefochtene Bescheid bestätigt die Übernahme der Beschwerdeführerin in ein auf vier Jahre befristetes

vertragliches Dienstverhältnis als Assistent gemäß § 49l VBG 1948. Durch diesen angefochtenen Bescheid, der den von

der Beschwerdeführerin unstrittig nie zurückgezogenen Antrag vom 3. November 2004 auf Übernahme in ein auf vier

Jahre befristetes vertragliches Dienstverhältnis als Assistent erledigte, wurde die Beschwerdeführerin nicht in dem

einzig geltend gemachten Recht "auf Überleitung in ein unbefristetes ö?entlich-rechtliches Dienstverhältnis gemäß §

170 Abs. 2 BDG" verletzt. Eine Verletzung in diesem Recht käme allenfalls durch die Abweisung des Antrags der

Beschwerdeführerin vom 31. März 2005 auf Übernahme in die Verwendungsgruppe der Universitätsdozenten gemäß §

170 Abs. 2 BDG 1979 in Frage.
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